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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

I. Geltungsbereich
Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den
nachstehenden Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen. Ein-
kaufsbedingungen oder anderen Allgemeinen Bedingungen des Käu-
fers wird hiermit ausdrücklich widersprochen; sie gelten auch dann
nicht, wenn wir bei Vertragsabschluss nicht noch einmal ausdrücklich
widersprechen.

II. Angebot, Bestellungen
Unsere Angebote gelten grundsätzlich freibleibend. Bestellungen sind
für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigt oder
tatsächlich ausgeführt haben. Weichen Bestellungen von unseren stan-
dardisierten Packungsgrößen ab, sind wir berechtigt, jene Packungs-
größe dem Auftrag zugrunde zu legen, die der bestellten Menge am
nächsten kommt. 
Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen
zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung. Von diesem Schriftlich-
keitserfordernis kann auch nicht mündlich oder konkludent abgegan-
gen werden. 

III. Lieferung
Wir behalten uns vor, bei der Bestellung von kleinen Mengen, Manipu-
lationskosten zu berechnen. Wir sind weiters berechtigt, Teillieferungen
durchzuführen und diese getrennt in Rechnung zu stellen, sowie Min-
destabnahmemengen festzulegen. Feste Lieferfristen oder Fixtermine
werden – sofern nicht ausdrücklich anderes schriftlich vereinbart wurde
– nicht zugesagt, sodass Ersatzansprüche wegen verzögerter Lieferun-
gen – ausgenommen schriftliche dementsprechende Zusagen – ausge-
schlossen sind.
Lieferungen innerhalb Österreichs erfolgen – soweit nicht anders ver-
einbart – frei Haus. Bei Bestellungen mit einem Bestellwert unter 
EUR 200,– wird ein Frachtkostenzuschlag in Höhe von EUR 10,– ver-
rechnet. Sämtliche Übersendungsarten gelten als vom Kunden geneh-
migt. der Gefahrenübergang tritt daher jedenfalls mit der Übergabe der
Ware an den ersten Transporteur ein. In allen übrigen Fällen erfolgt die
Lieferung ab Werk.

IV. Preise
Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Basis unserer zum Zeitpunkt der
Lieferung gültigen Preisliste zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Die Preise gelten mangels abweichender Vereinbarung inklusive Ver-
packung.
Allfällig nötige Verzollungen gehen zu Lasten des Kunden und sind von
diesem selbst zu veranlassen. 
Wir sind Teilnehmer eines flächendeckenden österreichischen Ver-
packungsordnungssystems (ARA). Sämtliche an den Kunden gelieferte
Verpackungen sind über die ARA entpflichtet. 

V. Zahlungsbedingungen
Wir sind berechtigt, Anzahlungen zu verlangen. Zahlungen sind an uns
bzw. an die von uns angegebenen Bankinstitute zu leisten. Sofern
nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach
Rechnungsdatum in der vereinbarten Währung ohne jeglichen Abzug
zur Zahlung fällig. Der Käufer ist nur dann berechtigt, bei Zahlungen ein
eventuell vereinbartes Skonto in Abzug zu bringen, wenn der Käufer
auch mit seinen übrigen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht
im Rückstand ist. Eine allfällige Annahme von Schecks oder Wechseln
erfolgt immer nur zahlungshalber. Alle mit der Annahme von Schecks
oder Wechseln im Zusammenhang stehenden Spesen gehen zu
Lasten des Käufers. Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleis-
tung, Schadenersatz oder sonstiger Ansprüche uns gegenüber Zahlun-
gen zurückzuhalten. Zur Aufrechnung ist der Käufer nur mit gerichtlich
festgestellten oder anerkannten Forderungen berechtigt.
Hält der Käufer Zahlungsbedingungen nicht ein, sind wir berechtigt,
ausstehende Lieferungen zurückzuhalten oder diese von der Beibrin-
gung von Sicherheiten oder der Leistung einer (nachträglichen) Anzah-
lung abhängig zu machen. 
Unabhängig von vereinbarten Zahlungszielen werden alle unsere For-
derungen sofort fällig, sobald beim Käufer Umstände eintreten, die
seine Kreditwürdigkeit mindern, wie beispielsweise Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers, nicht Eröffnung
eines solchen Verfahrens mangels ausreichenden Vermögens, unseres
Erachtens unberechtigte Zahlungsweigerung durch den Käufer (Ver-
zug). 
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe von

12 % zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens
oder darüber hinausgehender gesetzlicher Zinsen bleibt vorbehalten.
Bei Verzug sind wir weiters berechtigt, dem Käufer sämtliche mit der
Verfolgung unserer Ansprüche verbundenen Kosten, inklusive der tarif-
mäßigen Kosten bei Einschaltung eines Rechtsanwaltes, auch für des-
sen außergerichtliche Leistungen, anzulasten.
Von uns erteilte Gutschriften dürfen ohne Ausnahme nur zur Beglei-
chung jener Rechnungen verwendet werden, für die sie ausgestellt
sind. Zahlungen ohne ausdrückliche Widmung können von uns auf
jede offene Forderung des Zahlers angerechnet werden. Weiters sind
wir berechtigt, gewidmete Zahlungen auch in der Reihenfolge Kosten,
Zinsen, Hauptforderung, akonto der bezughabenden Forderung zu
buchen.

VI. Eigentumsvorbehalt
Bis zur gänzlichen Bezahlung des Gesamtrechnungsbetrages samt
Nebengebühren bleiben die kaufgegenständlichen Waren unser Eigen-
tum. Dessen ungeachtet trifft den Käufer die Gefahr des Untergangs
oder der Beschädigung der Waren. Der Käufer ist bis auf Widerruf
berechtigt, die in unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware im Rah-
men des täglichen Geschäftsbetriebes zu veräußern. Die Sicherungs-
übereignung oder Verpfändung solcher Waren sind dem Käufer
ebenso wie jegliche andere, nicht dem täglichen Geschäftsbetrieb ent-
sprechende Verfügung untersagt. Wird von dritter Seite auf Waren, die
noch in unserem Eigentum stehen, Exekution geführt oder sonst
gegriffen, hat der Käufer uns unverzüglich zu verständigen. Die uns
allenfalls für die Durchsetzung unserer Eigentumsansprüche erwachse-
nen Kosten sind uns vom Käufer zu ersetzen.

VII. Gewährleistung
Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die
Gewährleistungsfrist beträgt jedoch ein Jahr. Mangelhafte Waren hat
der Käufer auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko an uns zu retour-
nieren. Kosten und Risiko der Rücklieferung sind ebenfalls vom Käufer
zu tragen. Sofern der Transport mangelhafter Ware nicht tunlich ist,
werden wir den Mangel beim Käufer beheben oder die Waren dort
austauschen. Kosten, die über die direkte Mängelbehebung hinausge-
hen, hat der Käufer in jedem Fall selbst zu tragen. Der Austausch oder
die Behebung von Mängeln an den von uns gelieferten Waren verlän-
gert die ursprüngliche Gewährleistungsfrist nicht und führt auch nicht
zum Beginn einer neuen Gewährleistungsfrist. Der Rückgriff gemäß
§ 933b ABGB ist ausgeschlossen. Sollte ein Käufer ungerechtfertigte
Gewährleistungsansprüche erheben, haftet er für alle Kosten, die im
Zusammenhang mit der Geltendmachung solcher Ansprüche bei uns
anfallen.

VIII. Haftung
Für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaf-
tungsgesetzes haften wir – soweit es gesetzlich zulässig ist – nur für
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit
wird ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von Folge- und/oder rei-
nen Vermögensschäden, entgangener Gewinn, Mangelfolgeschäden
und von Schäden im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter gegen
den Käufer oder sonstiger indirekter Schäden.

IX. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und alle Verträge
in deren Zusammenhang unterliegen österreichischem Recht mit Aus-
nahme des UN-Kaufrechtes und der Verweisungsnormen des IPRG.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Wiener Neu-
stadt.
Erfüllungsort für sämtliche gegenseitigen Ansprüche aus der
Geschäftsbeziehung ist Wiener Neustadt. 

X. Verschiedenes
Die Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit einer oder mehrerer Bestim-
mungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder
eines Vertrages in deren Zusammenhang diese Anwendung finden, hat
nicht Ungültigkeit der übrigen Bestimmungen zur Folge. Die ungültige
oder undurchsetzbare Bestimmung gilt als durch eine gültige und
durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die den ursprünglichen wirtschaft-
lichen Absichten der Parteien, die diese mit der ungültigen oder un-
durchsetzbaren Bestimmung verfolgt haben, möglichst nahe kommt.

XI. Datenschutz
Der Kunde stimmt der Erhebung Verarbeitung, Speicherung und Nut-
zung seiner im Rahmen der Vertragsbeziehung bekanntgegebenen
personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. 


